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Textgegenüberstellung UVP-G 2000 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

§ 2. (1) Mitwirkende Behörden sind jene Behörden, die nach den Verwal-
tungsvorschriften 
 1. ... 
 2. für die Überwachung der Anlage zuständig sind oder 
 
 
 3. ... 

§ 2. (1) Mitwirkende Behörden sind jene Behörden, die nach den Verwal-
tungsvorschriften 
 1. ... 
 2. für die Überwachung des Vorhabens oder die Erlassung von zur Ausfüh-

rung des Vorhabens (Errichtung oder Betrieb) notwendigen Verordnungen 
zuständig sind oder 

 3. ... 
§ 3. (1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser 

Vorhaben sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu unterziehen. Für Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 des Anhan-
ges 1 angeführt sind, ist das vereinfachte Verfahren durchzuführen. Im verein-
fachten Verfahren sind § 3a Abs. 2, § 6 Abs. 1 Z 1 lit. d bis f, § 7 Abs. 2, § 12, 
§ 13 Abs. 2, § 16 Abs. 2,  § 20 Abs. 5 und § 21 nicht anzuwenden, stattdessen 
sind die Bestimmungen des § 3a Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 12a  und § 19 Abs. 2 anzu-
wenden. 

(2) bis (3) ... 
(4) 1. ... 

 2. Standort des Vorhabens (ökologische Empfindlichkeit unter Berücksich-
tigung bestehender Landnutzung, Reichtum, Qualität und Regenerations-
fähigkeit der natürlichen Ressourcen des Gebietes, Belastbarkeit der Na-
tur), 

 3. ... 
(4a) bis (6) ... 
(7) Die Behörde hat auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin, ei-

ner mitwirkenden Behörde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein 
Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz durch-
zuführen ist und welcher Tatbestand des Anhanges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 
durch das Vorhaben verwirklicht wird. Diese Feststellung kann auch von Amts 
wegen erfolgen. Die Entscheidung ist in erster und zweiter Instanz jeweils inner-
halb von sechs Wochen mit Bescheid zu treffen. Parteistellung haben der Pro-
jektwerber/die Projektwerberin, die mitwirkenden Behörden, der Umweltanwalt 
und die Standortgemeinde. Vor der Entscheidung ist das wasserwirtschaftliche 

§ 3. (1) Vorhaben, die in Anhang 1 angeführt sind, sowie Änderungen dieser 
Vorhaben sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu unterziehen. Für Vorhaben, die in Spalte 2 und 3 des Anhanges 
1 angeführt sind, ist das vereinfachte Verfahren durchzuführen. Im vereinfachten 
Verfahren sind § 3a Abs. 2, § 6 Abs. 1 Z 1 lit. d und f, § 7 Abs. 2, § 12, § 13 
Abs. 2, § 16 Abs. 2,  § 20 Abs. 5 und § 22 nicht anzuwenden, stattdessen sind die 
Bestimmungen des § 3a Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 12a  und § 19 Abs. 2 anzuwenden. 
 

(2) bis (3) ... 
(4) 1. ... 

 2. Standort des Vorhabens (ökologische Empfindlichkeit unter Berücksichti-
gung bestehender Landnutzung, Reichtum, Qualität und Regenerationsfä-
higkeit der natürlichen Ressourcen des Gebietes, Belastbarkeit der Natur, 
historisch, kulturell oder architektonisch bedeutsame Landschaften), 

 3. ... 
(4a) bis (6) ... 
(7) Die Behörde hat auf Antrag des Projektwerbers/der Projektwerberin, einer 

mitwirkenden Behörde oder des Umweltanwaltes festzustellen, ob für ein Vorha-
ben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz durchzuführen 
ist und welcher Tatbestand des Anhanges 1 oder des § 3a Abs. 1 bis 3 durch das 
Vorhaben verwirklicht wird. Diese Feststellung kann auch von Amts wegen erfol-
gen. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde Unterlagen vorzule-
gen, die zur Identifikation des Vorhabens und zur Abschätzung seiner Umweltaus-
wirkungen ausreichen. Die Entscheidung ist in erster und zweiter Instanz jeweils 
innerhalb von sechs Wochen mit Bescheid zu treffen. Parteistellung haben der 
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Planungsorgan zu hören. Der wesentliche Inhalt der Entscheidungen einschließ-
lich der wesentlichen Entscheidungsgründe sind von der Behörde in geeigneter 
Form kundzumachen oder zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Die Stand-
ortgemeinde kann gegen die Entscheidung Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof erheben. Der Umweltanwalt und die mitwirkenden Behörden sind von 
der Verpflichtung zum Ersatz von Barauslagen befreit. 

Projektwerber/die Projektwerberin, die mitwirkenden Behörden, der Umweltanwalt 
und die Standortgemeinde. Vor der Entscheidung ist das wasserwirtschaftliche 
Planungsorgan zu hören. Der wesentliche Inhalt der Entscheidungen einschließlich 
der wesentlichen Entscheidungsgründe sind von der Behörde in geeigneter Form 
kundzumachen oder zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Die Standortge-
meinde kann gegen die Entscheidung Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
erheben. Der Umweltanwalt und die mitwirkenden Behörden sind von der Ver-
pflichtung zum Ersatz von Barauslagen befreit. 

§ 3a. (1) Änderungen von Vorhaben, 
 1. die eine Kapazitätsausweitung von mindestens 100 % des in Spalte 1 

oder 2 des Anhanges 1 festgelegten Schwellenwertes, sofern ein solcher 
festgelegt wurde, erreiche, sind einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu 
unterziehen; dies gilt nicht für Schwellenwerte in Änderungstatbeständen 
gemäß Z 2; 

§ 3a. (1) Änderungen von Vorhaben, 
 1. die eine Kapazitätsausweitung von mindestens 100 % des in Spalte 1 oder 

2 des Anhanges 1 festgelegten Schwellenwertes, sofern ein solcher festge-
legt wurde, erreiche, sind einer Umweltverträglichkeitsprüfung zu unter-
ziehen; dies gilt nicht für Schwellenwerte in spezifischen Änderungstatbe-
ständen; 

§ 5. (1) Der Projektwerber/die Projektwerberin eines Vorhabens, für das ge-
mäß §§ 3 oder 3a eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hat bei 
der Behörde einen Genehmigungsantrag einzubringen, der die nach den Verwal-
tungsvorschriften für die Genehmigung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen 
und die Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils erforderlichen Anzahl 
enthält. Diese Dokumente sind, soweit möglich und im Hinblick auf Zweckmä-
ßigkeit, Raschheit, Einfachheit oder Kostenersparnis geboten, jedenfalls jedoch 
nach Maßgabe des § 9 Abs. 4, auch elektronisch einzubringen. Nicht als erforder-
lich gelten Nachweise über Berechtigungen, soweit diesbezüglich in einer Ver-
waltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. Der Pro-
jektwerber/die Projektwerberin hat auch anzugeben, ob und in welcher Weise 
er/sie die Öffentlichkeit von Vorhaben informiert hat. Projektunterlagen, die nach 
Auffassung des Projektwerbers/der Projektwerberin Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisse enthalten, sind besonders zu kennzeichnen. 

(2) ... 
(3) Die Behörde hat unverzüglich den mitwirkenden Behörden den Geneh-

migungsantrag, die sie betreffenden Projektunterlagen und die Umweltverträg-
lichkeitserklärung zur Stellungnahme zu übermitteln. Die Behörden gemäß § 2 
Abs. 1 Z 1 und 2 haben an der fachlichen und rechtlichen Beurteilung des Vorha-
bens im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken und Vorschläge für die erforderli-
chen Fachbereiche und jeweiligen Fachgutachter/innen zu erstatten. 

§ 5. (1) Der Projektwerber/die Projektwerberin eines Vorhabens, für das ge-
mäß §§ 3 oder 3a eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist, hat bei 
der Behörde einen Genehmigungsantrag einzubringen, der die nach den Verwal-
tungsvorschriften für die Genehmigung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen 
und die Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils erforderlichen Anzahl 
enthält. Diese Dokumente sind, soweit technisch möglich, auch elektronisch einzu-
bringen. Nicht als erforderlich gelten Nachweise über Berechtigungen, soweit 
diesbezüglich in einer Verwaltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten 
vorgesehen ist. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat auch anzugeben, ob und 
in welcher Weise er/sie die Öffentlichkeit von Vorhaben informiert hat. Projektun-
terlagen, die nach Auffassung des Projektwerbers/der Projektwerberin Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse enthalten, sind besonders zu kennzeichnen. 
 
 

(2) ... 
(3) Die Behörde hat unverzüglich den mitwirkenden Behörden den Genehmi-

gungsantrag, die sie betreffenden Projektunterlagen und die Umweltverträglich-
keitserklärung zur Stellungnahme zu übermitteln. Die Behörden gemäß § 2 Abs. 1 
Z 1 haben an der fachlichen und rechtlichen Beurteilung des Vorhabens im erfor-
derlichen Ausmaß mitzuwirken und Vorschläge für die erforderlichen Fachberei-
che und jeweiligen Fachgutachter/innen zu erstatten. 
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§ 6. (1) Die Umweltverträglichkeitserklärung hat folgende Angaben zu ent-

halten: 
 1. a) bis d) ... 
 e) Energiebedarf, aufgeschlüsselt nach Energieträgern; 
 
 
 
 f) ... 
 2. ... 
 3. Beschreibung der möglicherweise vom Vorhaben erheblich beeinträch-

tigten Umwelt, wozu insbesondere die Menschen, Tiere, Pflanzen und 
deren Lebensräume, der Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die 
Landschaft und die Sachgüter einschließlich der Kulturgüter sowie die 
Wechselwirkungen zwischen diesen Schutzgütern gehören. 

 4. Beschreibung der möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens 
auf die Umwelt, infolge 

 a) des Vorhandenseins des Vorhabens, 
 b) der Nutzung der natürlichen Ressourcen, 
 c) der Emission von Schadstoffen, der Verursachung von Belästigungen 

und der Art, Menge und Entsorgung von Abfällen 
 sowie Angaben über die zur Abschätzung der Umweltauswirkungen angewand-

ten Methoden. 
 5. bis 7. ... 
 
 
 
 
 

 (2) Sind einzelne Angaben nach Abs. 1 für das Vorhaben nicht relevant 
oder ist deren Vorlage im Hinblick auf den Kenntnisstand und die Prüfungsme-
thoden dem Projektwerber/der Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar, so 
kann davon abgesehen werden. Dies ist in der Umweltverträglichkeitserklärung 
anzuführen und zu begründen. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 6. (1) Die Umweltverträglichkeitserklärung hat folgende Angaben zu enthal-
ten: 
 1. a) bis d) ... 
 e) Energiekonzept: Energiebedarf, aufgeschlüsselt nach Anlagen, Maschi-

nen und Geräten sowie nach Energieträgern, verfügbare energetische 
Kennzahlen, Darstellung der Energieflüsse, Maßnahmen zur Energieef-
fizienz; 

 f) ... 
 2. ... 
 3. Beschreibung der voraussichtlich vom Vorhaben erheblich beeinträchtig-

ten Umwelt, wozu insbesondere die Menschen, Tiere, Pflanzen und deren 
Lebensräume, der Boden, das Wasser, die Luft, das Klima, die Landschaft 
und die Sachgüter einschließlich der Kulturgüter sowie die Wechselwir-
kungen zwischen diesen Schutzgütern gehören. 

 4. Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Vor-
habens auf die Umwelt, infolge 

 a) des Vorhandenseins des Vorhabens, 
 b) der Nutzung der natürlichen Ressourcen, 
 c) der Emission von Schadstoffen, der Verursachung von Belästigungen 

und der Art, Menge und Entsorgung von Abfällen 
 sowie Angaben über die zur Abschätzung der Umweltauswirkungen angewand-

ten Methoden. 
 5. bis 7. ... 
 8. Hinweis auf durchgeführte Strategische Umweltprüfungen im Sinn der 

Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung von Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme, ABl. Nr. L 197 vom 21.07.2007 S. 30, 
mit Bezug zum Vorhaben. 

(2) Sind einzelne Angaben nach Abs. 1 für das Vorhaben nicht relevant oder 
ist deren Vorlage im Hinblick auf den Kenntnisstand und die Prüfungsmethoden 
dem Projektwerber/der Projektwerberin billigerweise nicht zumutbar, so kann 
davon abgesehen werden. Dies ist in der Umweltverträglichkeitserklärung anzufüh-
ren und zu begründen. Soweit Angaben nach Abs. 1 bereits Gegenstand einer Stra-
tegischen Umweltprüfung waren, kann diese einen Bestandteil der Umweltverträg-
lichkeitserklärung darstellen. § 5 Abs. 2 bleibt unberührt. 
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§ 9. (1) Die Behörde hat der Standortgemeinde eine Ausfertigung des Ge-

nehmigungsantrages, der im § 5 Abs. 1 genannten Unterlagen und der Umwelt-
verträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese sind bei der Behörde und bei der 
Gemeinde mindestens sechs Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. 
§ 44b Abs. 2 zweiter und dritter Satz AVG sind anzuwenden. 

(2) ... 
(3) Die Behörde hat das Vorhaben gemäß § 44a Abs. 3 AVG kundzumachen. 

Diese Kundmachung hat jedenfalls zu enthalten: 
 
 
 
 
 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens, 
 2. die Tatsache, dass das Vorhaben Gegenstand einer Umweltverträglich-

keitsprüfung ist, welche Behörde zur Entscheidung zuständig ist, die Art 
der möglichen Entscheidung und, falls zutreffend, dass voraussichtlich 
ein grenzüberschreitendes UVP-Verfahren nach § 10 durchzuführen ist, 

 3. Ort und Zeit der möglichen Einsichtnahme und 
 4. einen Hinweis auf die gemäß Abs. 5 jedermann offen stehende Möglich-

keit zur Stellungnahme und darauf, dass Bürgerinitiativen gemäß § 19 
Partei- oder Beteiligtenstellung haben. 

Der Termin der mündlichen Verhandlung (§ 16) kann in einem mit dem Vorha-
ben kundgemacht werden. 

§ 9. (1) Die Behörde hat der Standortgemeinde eine Ausfertigung des Geneh-
migungsantrages, der im § 5 Abs. 1 genannten Unterlagen und der Umweltverträg-
lichkeitserklärung zu übermitteln. Diese sind bei der Behörde und bei der Gemein-
de mindestens sechs Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. § 44b 
Abs. 2 zweiter bis vierter Satz AVG sind anzuwenden. 

(2) ... 
(3) Die Behörde hat das Vorhaben gemäß § 44a Abs. 3 AVG mit der Maßgabe 

kundzumachen, dass die Kundmachung statt in zwei Tageszeitungen auch im re-
daktionellen Teil einer im Bundesland weit verbreiteten Tageszeitung und einer 
weiteren, in den betroffenen Gemeinden gemäß § 19 Abs. 3 verbreiteten periodisch 
erscheinenden Zeitung erfolgen kann. Diese Kundmachung hat jedenfalls zu ent-
halten: 
 1. den Gegenstand des Antrages und eine Beschreibung des Vorhabens, 
 2. die Tatsache, dass das Vorhaben Gegenstand einer Umweltverträglich-

keitsprüfung ist, welche Behörde zur Entscheidung zuständig ist, die Art 
der möglichen Entscheidung und, falls zutreffend, dass voraussichtlich ein 
grenzüberschreitendes UVP-Verfahren nach § 10 durchzuführen ist, 

 3. Ort und Zeit der möglichen Einsichtnahme und 
 4. einen Hinweis auf die gemäß Abs. 5 jedermann offen stehende Möglich-

keit zur Stellungnahme und darauf, dass Bürgerinitiativen gemäß § 19 Par-
tei- oder Beteiligtenstellung haben. 

Der Termin der mündlichen Verhandlung (§ 16) kann in einem mit dem Vor-
haben kundgemacht werden. 

§ 12. (1) ... 
(2) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen ist auch ohne das 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 bis 4 AVG zulässig. Es können 
auch fachlich einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als Sachver-
ständige bestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12. (1) ... 
(2) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen ist auch ohne das 

Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG zulässig. Es können 
auch fachlich einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als Sachverstän-
dige bestellt werden. 

(3) Kosten, die der Behörde bei der Durchführung der Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für Sachverständige oder 
Koordinatoren/Koordinatorinnen, sind vom Projektwerber/von der Projektwerberin 
zu tragen. Die Behörde kann dem Projektwerber/der Projektwerberin durch Be-
scheid auftragen, diese Kosten nach Prüfung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit durch die Behörde, direkt zu bezahlen. 
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(3) bis (7) ... (4) bis (8) ... 
§ 12a. Für Vorhaben, die in Spalte 2 oder 3 des Anhanges 1 angeführt sind, 

hat die Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklä-
rung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten oder sonstigen der Behörde 
zum selben Vorhaben oder zum Standort vorliegenden Gutachten und Unterlagen 
sowie den eingelangten Stellungnahmen und unter Berücksichtigung der Geneh-
migungskriterien des § 17 eine zusammenfassende Bewertung der Umweltaus-
wirkungen vorzunehmen. § 12 Abs. 2 und 7 ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an Stelle eines Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfassende 
Bewertung erstellt wird. 

§ 12a. Für Vorhaben, die in Spalte 2 oder 3 des Anhanges 1 angeführt sind, 
hat die Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der Umweltverträglichkeitserklä-
rung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten oder sonstigen der Behörde 
zum selben Vorhaben oder zum Standort vorliegenden Gutachten und Unterlagen 
sowie den eingelangten Stellungnahmen und unter Berücksichtigung der Genehmi-
gungskriterien des § 17 eine zusammenfassende Bewertung der Umweltauswir-
kungen vorzunehmen. § 12 Abs. 2, 3 und 8 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
an Stelle eines Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfassende Bewer-
tung erstellt wird. 

§ 13. (1) ... 
(2) Das Umweltverträglichkeitsgutachten für Vorhaben der Spalte 1 des An-

hanges 1 ist unverzüglich bei der Behörde und in der Standortgemeinde mindes-
tens vier Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Diese Auflage ist in 
geeigneter Form kundzumachen. § 9 Abs. 2 ist anzuwenden. 

§ 13. (1) ... 
(2) Das Umweltverträglichkeitsgutachten für Vorhaben der Spalte 1 des An-

hanges 1 ist unverzüglich bei der Behörde und in der Standortgemeinde mindestens 
vier Wochen lang zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Diese Auflage ist in geeig-
neter Form kundzumachen. § 9 Abs. 2 und § 44b Abs. 2 zweiter bis vierter Satz 
AVG sind anzuwenden. 
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Mündliche Verhandlung 

§ 16. (1) Die Behörde hat eine für alle anzuwendenden Verwaltungsvor-
schriften gemeinsame mündliche Verhandlung an dem Ort abzuhalten, der der 
Sachlage nach am zweckmäßigsten erscheint. Die mündliche Verhandlung ist 
unter Zuziehung der mitwirkenden Behörden und der anderen Formalparteien und 
Amtsstellen, die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften zu beteiligen 
sind, vorzunehmen und jedenfalls durch Anschlag in der Gemeinde kundzuma-
chen. 
 
 
 
 

(2) ... 

Mündliche Verhandlung und weiteres Verfahren 
§ 16. (1) Die Behörde hat eine für alle anzuwendenden Verwaltungsvorschrif-

ten gemeinsame mündliche Verhandlung an dem Ort abzuhalten, der der Sachlage 
nach am zweckmäßigsten erscheint. Die mündliche Verhandlung ist unter Zuzie-
hung der mitwirkenden Behörden und der anderen Formalparteien und Amtsstel-
len, die nach den anzuwendenden Verwaltungsvorschriften zu beteiligen sind, 
vorzunehmen und jedenfalls durch Anschlag in der Gemeinde kundzumachen. Eine 
mündliche Verhandlung kann unterbleiben, wenn keine begründeten Bedenken in 
einer Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 oder, wenn der Antrag gemäß § 44a AVG 
kundgemacht wurde, innerhalb der Ediktalfrist keine Einwendungen gegen das 
Vorhaben abgegeben wurden und die Behörde die Abhaltung einer mündlichen 
Verhandlung nicht zur Erhebung des Sachverhaltes für erforderlich erachtet. 

(2) ... 
(3) § 39 Abs. 3 AVG ist in erster und zweiter Instanz mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass die Behörde das Ermittlungsverfahren bei Entscheidungsreife, mit 
Wirkung jedoch frühestens vier Wochen nach Zustellung oder Beginn der Auflage 
der Niederschrift über die mündliche Verhandlung, im Berufungsverfahren nach 
Zustellung der Erklärung, für geschlossen erklären kann. Diese Erklärung bewirkt 
jeweils, dass in der entsprechenden Instanz keine neuen Tatsachen und Beweismit-
tel mehr vorgebracht werden können. § 45 Abs. 3 AVG bleibt unberührt. 

§ 17. ... 
(3) Für Vorhaben der Ziffern 9 bis 11 des Anhanges 1 sind an Stelle des 

Abs. 2 die Kriterien des § 24h Abs. 1 und 2 anzuwenden. Für Vorhaben der Ziffer 
14, sofern sie Flughäfen gem. § 64 des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, 
betreffen, ist die Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des Abs. 2 Z 2 lit. c 
nach bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften zu beurteilen. 

(4) ... 
(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Aus-

wirkungen, insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Ver-
lagerungen, unter Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des 
Umweltschutzes, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die 
durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Aus-
gleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein 
erträgliches Maß vermindert werden können, ist der Antrag abzuweisen. 

§ 17. ... 
(3) Für Vorhaben der Ziffern 9 bis 11 des Anhanges 1 sind an Stelle des 

Abs. 2 die Kriterien des § 24f Abs. 1 und 2 anzuwenden. Für Vorhaben der Ziffer 
14, sofern sie Flughäfen gem. § 64 des Luftfahrtgesetzes, BGBl. Nr. 253/1957, 
betreffen, ist die Zumutbarkeit einer Belästigung im Sinn des Abs. 2 Z 2 lit. c nach 
bestehenden besonderen Immissionsschutzvorschriften zu beurteilen. 

(4) ... 
(5) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswir-

kungen, insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlage-
rungen, unter Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des 
Umweltschutzes, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch 
Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaß-
nahmen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß 
vermindert werden können, ist der Antrag abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwä-
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(6) bis (8) ... 

gung sind auch relevante Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschafts-
rechts, die für die Realisierung des Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

(6) bis (8) ... 
(9) Der Genehmigungsbescheid hat dingliche Wirkung. Genehmigungsbe-

scheide betreffend Vorhaben der Ziffer 18 des Anhanges 1 können, auch im Fall 
des § 21 Abs. 2, bis zur vollständigen Ausführung nach den Bestimmungen des 
§ 18b geändert werden. 

§ 18b. Änderungen eines gemäß § 17 oder § 18 genehmigten Vorhabens sind 
vor dem in § 22 genannten Zeitpunkt unter Anwendung der Genehmigungsvor-
aussetzungen gemäß § 17 zu genehmigen, wenn 
 1. sie nach den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dem § 17 

Abs. 2 bis 5 nicht widersprechen und 
 2. die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß § 19 Gelegenheit 

hatten, ihre Interessen wahrzunehmen. 
Die Behörde hat dabei das Ermittlungsverfahren und die Umweltverträglich-

keitsprüfung insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf ihre Zwecke notwen-
dig ist. 

§ 18b. Änderungen einer gemäß § 17 oder § 18 erteilten Genehmigung  sind 
vor dem in § 21 genannten Zeitpunkt unter Anwendung der Genehmigungsvoraus-
setzungen gemäß § 17 zulässig, wenn 
 1. sie nach den Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsprüfung dem § 17 

Abs. 2 bis 5 nicht widersprechen und 
 2. die von der Änderung betroffenen Beteiligten gemäß § 19 Gelegenheit 

hatten, ihre Interessen wahrzunehmen. 
Die Behörde hat dabei das Ermittlungsverfahren und die Umweltverträglich-

keitsprüfung insoweit zu ergänzen, als dies im Hinblick auf ihre Zwecke notwendig 
ist. 

§ 19. (1) bis (3) ... 
(4) Eine Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 kann durch Eintragung in eine Un-

terschriftenliste unterstützt werden, wobei Name, Anschrift und Geburtsdatum 
anzugeben und die Unterschrift beizufügen ist. Die Unterschriftenliste ist gleich-
zeitig mit der Stellungnahme einzubringen. Wurde eine Stellungnahme von min-
destens 200 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der Standortge-
meinde oder in einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinde-
ratswahlen wahlberechtigt waren, unterstützt, dann nimmt diese Personengruppe 
(Bürgerinitiative) am Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben 
und nach § 20 als Partei oder als Beteiligte (Abs. 2) teil. Als Partei ist sie berech-
tigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im Ver-
fahren geltend zu machen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder 
den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 

(5) bis (10) ... 
(11) Eine Umweltorganisation aus einem anderen Staat kann die Rechte ge-

mäß Abs. 10 wahrnehmen, wenn eine Benachrichtigung des anderen Staates ge-
mäß § 10 Abs. 1 Z 1 erfolgt ist, sich die Auswirkungen auf jenen Teil der Umwelt 

§ 19. (1) bis (3) ... 
(4) Eine Stellungnahme gemäß § 9 Abs. 5 kann durch Eintragung in eine Un-

terschriftenliste unterstützt werden, wobei Name, Anschrift, Geburtsdatum an-
zugeben und die datierte Unterschrift beizufügen ist. Die Unterschriftenliste ist 
gleichzeitig mit der Stellungnahme einzubringen. Wurde eine Stellungnahme von 
mindestens 200 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterstützung in der Standortge-
meinde oder in einer an diese unmittelbar angrenzenden Gemeinde für Gemeinde-
ratswahlen wahlberechtigt waren, unterstützt, dann nimmt diese Personengruppe 
(Bürgerinitiative) am Verfahren zur Erteilung der Genehmigung für das Vorhaben 
und nach § 20 als Partei oder als Beteiligte (Abs. 2) teil. Als Partei ist sie berech-
tigt, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im Ver-
fahren geltend zu machen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof oder 
den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 

(5) bis (10) ... 
(11) Eine Umweltorganisation aus einem anderen Staat kann die Rechte ge-

mäß Abs. 10 wahrnehmen, wenn eine Benachrichtigung des anderen Staates gemäß 
§ 10 Abs. 1 Z 1 erfolgt ist, sich die Auswirkungen auf jenen Teil der Umwelt des 
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des anderen Staates erstrecken, für deren Schutz die Umweltorganisation eintritt 
und sich die Umweltorganisation im anderen Staat am Verfahren zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung beteiligen könnte, wenn das Vorhaben in diesem Staat ver-
wirklicht würde. 

anderen Staates erstrecken, für deren Schutz die Umweltorganisation eintritt und 
sich die Umweltorganisation im anderen Staat am Verfahren zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und am Genehmigungsverfahren beteiligen könnte, wenn das 
Vorhaben in diesem Staat verwirklicht würde 

§ 20. (1) ... 
(2) Die Behörde hat das Vorhaben darauf zu überprüfen, ob es der Genehmi-

gung entspricht und darüber einen Bescheid zu erlassen. Die Behörde hat die in 
den Verwaltungsvorschriften bestehenden Bestimmungen über Betriebsbewilli-
gungen, Benutzungsbewilligungen, Kollaudierungen und dergleichen anzuwen-
den. Der Abnahmebescheid ersetzt die nach diesen Verwaltungsvorschriften je-
weils vorgesehenen Bescheide. Der Abnahmeprüfung sind die mitwirkenden 
Behörden und die Parteien gemäß § 19 Abs. 1 Z 3 bis 7 beizuziehen. 

(3) und (4) ... 
(5) Für Vorhaben der Spalte 1 ist im Abnahmebescheid auch festzulegen, bis 

zu welchem Zeitpunkt die Nachkontrolle (§ 21) durchzuführen ist. 

§ 20. (1) ... 
(2) Die Behörde hat das Vorhaben darauf zu überprüfen, ob es der Genehmi-

gung entspricht und darüber einen Bescheid zu erlassen. Die Behörde hat die in den 
Verwaltungsvorschriften bestehenden Bestimmungen über Betriebsbewilligungen, 
Benutzungsbewilligungen, Kollaudierungen und dergleichen anzuwenden. Der 
Abnahmebescheid ersetzt die nach diesen Verwaltungsvorschriften jeweils vorge-
sehenen Bescheide. Der Abnahmeprüfung sind die mitwirkenden Behörden und die 
Parteien gemäß § 19 Abs. 1 Z 3 bis 7 sowie § 19 Abs. 11 beizuziehen. 

(3) und (4) ... 
(5) Für Vorhaben der Spalte 1 ist im Abnahmebescheid auch festzulegen, bis 

zu welchem Zeitpunkt die Nachkontrolle (§ 22) durchzuführen ist. 
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Zuständigkeitsübergang 

§ 22. (1) bis (3) ... 
(4) Die Zuständigkeit zur Vollziehung und Überwachung der Einhaltung von 

Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides (von Bedingungen, Auflagen 
und sonstigen Pflichten) richtet sich ab dem Zuständigkeitsübergang gemäß 
Abs. 1 und 2 nach den angewendeten Verwaltungsvorschriften. Auf Grund von 
§ 17 Abs. 2 bis 4 und 6 erlassene Nebenbestimmungen sind von der Landesregie-
rung zu vollziehen und auf ihre Einhaltung zu überwachen. In Bezug auf diese 
Nebenbestimmungen hat diese, wenn der Verdacht einer Übertretung gemäß § 45 
Z 2 lit. a besteht, die in § 360 Abs. 1 und 3 der Gewerbeordnung 1994 genannten 
Maßnahmen zu treffen. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder der Kostener-
sparnis kann sie diese Befugnis auf die Bezirksverwaltungsbehörden übertragen. 

(5) Die zuständigen Behörden haben die Beseitigung von im Rahmen der 
Nachkontrolle wahrgenommenen Mängeln und Abweichungen zu veranlassen. 

Zuständigkeitsübergang 
§ 21. (1) bis (3) ... 
(4) Die Zuständigkeit zur Vollziehung und Überwachung der Einhaltung des 

Genehmigungsbescheides richtet sich ab dem Zuständigkeitsübergang gemäß 
Abs. 1 und 2 nach den angewendeten Verwaltungsvorschriften. Auf § 17 Abs. 2 bis 
4 und 6 gestützte Nebenbestimmungen und sonstige Pflichten sind von der Landes-
regierung zu vollziehen und auf ihre Einhaltung zu überwachen. In Bezug darauf 
hat diese, wenn der Verdacht einer Übertretung gemäß § 45 Z 2 lit. a oder b be-
steht, die in § 360 Abs. 1 und 3 der Gewerbeordnung 1994 genannten Maßnahmen 
zu treffen. Aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder der Kostenersparnis kann sie 
diese Befugnis auf die Bezirksverwaltungsbehörden übertragen. 

Nachkontrolle 
§ 21. (1) Für Vorhaben der Spalte 1 des Anhanges 1 haben die Behörden 

gemäß § 22 das Vorhaben frühestens drei Jahre, spätestens fünf Jahre nach An-
zeige der Fertigstellung gemäß § 20 Abs. 1 oder zu dem gemäß § 20 Abs. 6 im 
Genehmigungsbescheid festgelegten Zeitpunkt gemeinsam daraufhin zu überprü-
fen, ob der Genehmigungsbescheid eingehalten wird und ob die Annahmen und 
Prognosen der Umweltverträglichkeitsprüfung mit den tatsächlichen Auswirkun-
gen des Vorhabens auf die Umwelt übereinstimmen. Die Behörde gemäß § 39 
sowie die mitwirkenden Behörden sind jedenfalls beizuziehen. Die Nachkontrolle 
ist spätestens bis zu dem im Abnahmebescheid gemäß § 20 Abs. 5 bezeichneten 
Zeitpunkt durchzuführen. 

(2) Die Ergebnisse der Nachkontrolle sind von den Behörden der Behörde 
gemäß § 39 und dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu übermitteln. 

Nachkontrolle 
§ 22. (1) Für Vorhaben der Spalte 1 des Anhanges 1 haben die Behörden ge-

mäß § 21 auf Initiative der Behörde gemäß § 39 das Vorhaben frühestens drei 
Jahre, spätestens fünf Jahre nach Anzeige der Fertigstellung gemäß § 20 Abs. 1 
oder zu dem gemäß § 20 Abs. 6 im Genehmigungsbescheid festgelegten Zeitpunkt 
gemeinsam daraufhin zu überprüfen, ob der Genehmigungsbescheid eingehalten 
wird und ob die Annahmen und Prognosen der Umweltverträglichkeitsprüfung mit 
den tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt übereinstimmen. 
Die Behörde gemäß § 39 sowie die mitwirkenden Behörden sind jedenfalls beizu-
ziehen. Die Nachkontrolle ist spätestens bis zu dem im Abnahmebescheid gemäß 
§ 20 Abs. 5 bezeichneten Zeitpunkt durchzuführen. 

(2) Die Ergebnisse der Nachkontrolle sind von den Behörden der Behörde 
gemäß § 39 und dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forst-
wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu übermitteln. 

(3) Die zuständigen Behörden haben die Beseitigung von im Rahmen der 
Nachkontrolle wahrgenommenen Mängeln und Abweichungen zu veranlassen. 

§ 23b. (1) ... 
(2) Für folgende Vorhaben von Hochleistungsstrecken ist eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung (§ 1) im vereinfachten Verfahren nach diesem Abschnitt 

§ 23b. (1) ... 
(2) Für folgende Vorhaben von Hochleistungsstrecken ist eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung (§ 1) im vereinfachten Verfahren nach diesem Abschnitt 
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durchzuführen: 
 
 
 
 1. a) ... 
 b) ... 
 2. Vorhaben des Abs. 1 Z 2 oder 3 unter 10 km Länge, wenn gemeinsam 

mit daran unmittelbar anschließenden, noch nicht oder in den letzten 10 
Jahren dem Verkehr freigegebenen Teilstücken eine durchgehende Länge 
von mindestens 10 km erreicht wird, und auf Grund einer Kumulierung 
der Auswirkungen der Teilstücke unter Zugrundelegung der Kriterien des 
§ 3 Abs. 4 Z 1 bis 3 im Einzelfall mit erheblichen schädlichen, belästi-
genden oder belastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und 
daher eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben durchzufüh-
ren ist. 

durchzuführen: 
 1. Änderung von Eisenbahn-Fernverkehrsstrecken durch Änderung der Tras-

se oder Zulegung eines Gleises, jeweils auf einer durchgehenden Länge 
von weniger als 10 km, 

 2. a) ... 
 b) ... 
 3. Vorhaben des Abs. 1 unter 10 km Länge, wenn gemeinsam mit daran 

unmittelbar anschließenden, noch nicht oder in den letzten 10 Jahren dem 
Verkehr freigegebenen Teilstücken eine durchgehende Länge von mindes-
tens 10 km erreicht wird, und auf Grund einer Kumulierung der Auswir-
kungen der Teilstücke unter Zugrundelegung der Kriterien des § 3 Abs. 4 
Z 1 bis 3 im Einzelfall mit erheblichen schädlichen, belästigenden oder be-
lastenden Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen und daher eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben durchzuführen ist 

§ 24. (1) Wenn ein Vorhaben gemäß § 23a oder § 23b einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu unterziehen ist, hat der Bundesminister/die Bundesministerin 
für Verkehr, Innovation und Technologie die Umweltverträglichkeitsprüfung und 
ein teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren durchzuführen. In diesem Geneh-
migungsverfahren hat er/sie alle jene nach den bundesrechtlichen Verwaltungs-
vorschriften für die Ausführung des Vorhabens erforderlichen Genehmigungsbe-
stimmungen anzuwenden, die ansonsten von ihm/ihr oder einem/einer anderen 
Bundesminister/in zu vollziehen sind. Der Landeshauptmann kann mit der Durch-
führung der Umweltverträglichkeitsprüfung und bei Hochleistungsstrecken auch 
des teilkonzentrierten Genehmigungsverfahrens ganz oder teilweise betraut wer-
den, wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis gelegen ist. 

(2) und (3) ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 24. (1) Wenn ein Vorhaben gemäß § 23a oder § 23b einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu unterziehen ist, hat der Bundesminister/die Bundesministerin 
für Verkehr, Innovation und Technologie die Umweltverträglichkeitsprüfung und 
ein teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren durchzuführen. In diesem Genehmi-
gungsverfahren hat er/sie alle jene nach den bundesrechtlichen Verwaltungsvor-
schriften für die Ausführung des Vorhabens erforderlichen materiellen Genehmi-
gungsbestimmungen anzuwenden, die ansonsten von ihm/ihr oder einem/einer 
anderen Bundesminister/in in erster Instanz zu vollziehen sind. Der Landeshaupt-
mann kann mit der Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung und des 
teilkonzentrierten Genehmigungsverfahrens ganz oder teilweise betraut werden, 
wenn dies im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostener-
sparnis gelegen ist. 

(2) und (3) ... 
(3a) Die Zuständigkeit nach Abs. 1 und 3 erstreckt sich auf alle Ermittlungen, 

Entscheidungen und Überwachungen nach den im teilkonzentrierten Genehmi-
gungsverfahren jeweils betroffenen Verwaltungsvorschriften und auf Änderungen 
gemäß § 24g. Sie beginnt mit Antragstellung gemäß § 24a. Ab diesem Zeitpunkt ist 
in den Angelegenheiten gemäß Abs. 1 und 3 die Zuständigkeit der nach den Ver-
waltungsvorschriften sonst zuständigen Behörden auf die Mitwirkung an der Voll-
ziehung dieses Bundesgesetzes eingeschränkt. Die Zuständigkeit nach Abs. 1 und 3 
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(4) ... 
(5) Von geplanten Vorhaben nach § 23a und § 23b hat die Behörde gemäß 

Abs. 2 die mitwirkenden Behörden, den Umweltanwalt und die Standortgemeinde 
unter Anschluss von Unterlagen, die zur Identifikation des Vorhabens und zur 
Abschätzung seiner Auswirkungen gemäß § 23a Abs. 2 oder § 23b Abs. 2 ausrei-
chen, zu informieren. Sie können innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung die 
Feststellung beantragen, ob für das Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchzuführen ist und haben Parteistellung mit den Rechten nach § 19 Abs. 3, 
zweiter Satz. Parteistellung und Antragslegitimation hat auch der Projektwer-
ber/die Projektwerberin. Über diesen Antrag ist innerhalb von acht Wochen mit 
Bescheid zu entscheiden. Der wesentliche Inhalt der Entscheidung sowie die 
wesentlichen Entscheidungsgründe sind in geeigneter Form kundzumachen oder 
zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Dieser Absatz ist nicht anzuwenden, 
wenn für das Vorhaben jedenfalls eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt wird. 
 
 

(6) Bei der Prüfung gemäß § 23a Abs. 2 und § 23b Abs. 2 sind schutzwürdi-
ge Gebiete der Kategorien A, C, D und E nur zu berücksichtigen, wenn sie am 
Tag der Einleitung des Verfahrens gemäß § 24a Abs. 1 ausgewiesen oder in die 
Liste der Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung (Kategorie A des Anhan-
ges 2) aufgenommen sind. 

(7) Soweit in den folgenden Bestimmungen dieses Abschnittes nicht anderes 
geregelt ist, sind im Verfahren nach Abs. 1 anzuwenden: § 2 (Begriffsbestim-
mungen) mit der Maßgabe, dass mitwirkende Behörden jene Behörden sind, die 
neben der nach Abs. 1 zuständigen Behörde nach den Verwaltungsvorschriften 
für die Genehmigungen eines gemäß § 23a oder § 23b UVP-pflichtigen Vorha-
bens zuständig sind oder an den jeweiligen Verfahren zu beteiligen sind; § 4 
(Vorverfahren); § 6 (Umweltverträglichkeitserklärung) mit der Maßgabe, dass die 
Behörde festlegen kann, dass bestimmte Angaben und Unterlagen, soweit sie 
nicht für eine Abschätzung der Umweltauswirkungen in diesem Verfahrensstadi-
um notwendig sind, erst in einem späteren Genehmigungsverfahren vorzulegen 
sind; § 10 Abs. 1 bis 6 und 8 (grenzüberschreitende Auswirkungen); § 16 (münd-
liche Verhandlung). 

endet zu dem in § 24h Abs. 3 bezeichneten Zeitpunkt. Besteht der Verdacht einer 
Übertretung gemäß § 45 Z 2 lit. a oder b, hat die Behörde nach Abs. 1 die in § 360 
Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994 genannten Maßnahmen zu treffen. 

(4) ... 
(5) Die Behörde nach Abs. 2 hat auf Antrag des Projektwerbers/der Projekt-

werberin, einer mitwirkenden Behörde, des Umweltanwaltes oder einer Standort-
gemeinde festzustellen, ob für ein Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach diesem Bundesgesetz durchzuführen ist und welcher Tatbestand der §§ 23a 
oder 23b durch das Vorhaben verwirklicht wird. Diese Feststellung kann auch von 
Amts wegen erfolgen. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat der Behörde 
Unterlagen vorzulegen, die zur Identifikation des Vorhabens und zur Abschätzung 
seiner Auswirkungen gemäß § 23a Abs. 2 oder § 23b Abs. 2 ausreichen. Die Ent-
scheidung ist innerhalb von acht Wochen mit Bescheid zu treffen. Die Antragsbe-
rechtigten haben Parteistellung und das Recht, Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof zu erheben. Vor der Entscheidung ist das wasserwirtschaftliche Pla-
nungsorgan zu hören. Der wesentliche Inhalt der Entscheidungen einschließlich der 
wesentlichen Entscheidungsgründe sind von der Behörde in geeigneter Form kund-
zumachen oder zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. Der Umweltanwalt und 
die mitwirkenden Behörden sind von der Verpflichtung zum Ersatz von Barausla-
gen befreit. 

(6) Bei der Prüfung gemäß § 23a Abs. 2 Z 3 sowie § 23b Abs. 2 Z 2 und 3 
sind schutzwürdige Gebiete der Kategorien A, C, D und E nur zu berücksichtigen, 
wenn sie am Tag der Antragstellung ausgewiesen oder in die Liste der Gebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Kategorie A des Anhanges 2) aufgenommen sind. 
 

(7) Soweit in den folgenden Bestimmungen dieses Abschnittes nicht anderes 
geregelt ist, sind im Verfahren nach Abs. 1 anzuwenden: § 2 (Begriffsbestimmun-
gen) mit der Maßgabe, dass mitwirkende Behörden auch jene Behörden sind, die 
neben der nach Abs. 1 zuständigen Behörde nach den Verwaltungsvorschriften für 
die Genehmigung eines gemäß § 23a oder § 23b UVP-pflichtigen Vorhabens zu-
ständig sind; § 4 (Vorverfahren); § 6 (Umweltverträglichkeitserklärung) mit der 
Maßgabe, dass die Behörde festlegen kann, dass bestimmte Angaben und Unterla-
gen, soweit sie nicht für eine Abschätzung der Umweltauswirkungen in diesem 
Verfahrensstadium notwendig sind, erst in einem späteren Genehmigungsverfahren 
vorzulegen sind; § 10 Abs. 1 bis 6 und 8 (grenzüberschreitende Auswirkungen); 
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(8) § 9 (öffentliche Auflage) ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die öf-

fentliche Auflage und die Auflage gemäß § 4 Abs. 5 des Bundesstraßengesetzes 
1971 in einem durchzuführen sind. Weiters ist auf die Partei- oder Beteiligtenstel-
lung der Bürgerinitiativen in den Genehmigungsverfahren  hinzuweisen. Für die 
Entstehung der Bürgerinitiative gilt § 19 Abs. 4. 

(9) Im vereinfachten Verfahren ist § 24c (Umweltverträglichkeitsgutachten) 
nicht anzuwenden, stattdessen gelten § 24d (zusammenfassende Bewertung der 
Umweltauswirkungen) und § 24h Abs. 8 vierter Satz. 

§ 16 Abs. 1 und 2 (mündliche Verhandlung). 
 

(8) § 9 (öffentliche Auflage) ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass auf die 
Partei- oder Beteiligtenstellung der Bürgerinitiativen in den Genehmigungsverfah-
ren hinzuweisen ist. Für die Entstehung der Bürgerinitiative gilt § 19 Abs. 4. 
 
 

(9) Im vereinfachten Verfahren ist § 24c (Umweltverträglichkeitsgutachten) 
nicht anzuwenden, stattdessen gelten § 24d (zusammenfassende Bewertung der 
Umweltauswirkungen) und § 24f Abs. 8 vierter Satz. 

§ 24a. (1) Der Projektwerber/die Projektwerberin hat bei der Behörde gemäß 
§ 24 Abs. 1 einen Genehmigungsantrag einzubringen,  der die nach den in § 24 
Abs. 1 genannten Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung des Vorhabens 
erforderlichen Unterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils 
erforderlichen Anzahl enthält. Diese Dokumente sind, soweit möglich und im 
Hinblick auf Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit oder Kostenersparnis gebo-
ten, jedenfalls jedoch nach Maßgabe des § 9 Abs. 4, auch elektronisch einzubrin-
gen. Nicht als erforderlich gelten Nachweise über Berechtigungen, soweit diesbe-
züglich in einer Verwaltungsvorschrift die Einräumung von Zwangsrechten vor-
gesehen ist. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat auch anzugeben, ob und in 
welcher Weise er/sie die Öffentlichkeit vom Vorhaben informiert hat. Wurde ein 
Mediationsverfahren durchgeführt, so sind die Ergebnisse an die Behörde gemäß 
§ 24 Abs. 1 zu übermitteln. 

(2) ... 
(3) Die Behörde gemäß § 24 Abs. 1 hat unverzüglich den mitwirkenden Be-

hörden und der Standortgemeinde den Genehmigungsantrag, die sie betreffenden 
Projektunterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme zu 
übermitteln. Die mitwirkenden Behörden haben an der fachlichen und rechtlichen 
Beurteilung des Vorhabens im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken und Vor-
schläge für die erforderlichen Fachbereiche und jeweiligen Fachgutachter/innen 
zu erstatten. 
 
 

(4) Dem Umweltanwalt und dem Bundesminister/der Bundesministerin für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist jedenfalls unverzüg-

§ 24a. (1) Der Projektwerber/die Projektwerberin hat bei der Behörde gemäß 
§ 24 Abs. 1 einen Genehmigungsantrag einzubringen,  der die nach den in § 24 
Abs. 1 genannten Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung des Vorhabens 
erforderlichen Unterlagen und die Umweltverträglichkeitserklärung in der jeweils 
erforderlichen Anzahl enthält. Diese Dokumente sind, soweit technisch möglich, 
auch elektronisch einzubringen. Nicht als erforderlich gelten Nachweise über Be-
rechtigungen, soweit diesbezüglich in einer Verwaltungsvorschrift die Einräumung 
von Zwangsrechten vorgesehen ist. Der Projektwerber/die Projektwerberin hat 
auch anzugeben, ob und in welcher Weise er/sie die Öffentlichkeit vom Vorhaben 
informiert hat. Wurde ein Mediationsverfahren durchgeführt, so sind die Ergebnis-
se an die Behörde gemäß § 24 Abs. 1 zu übermitteln. 
 
 

(2) ... 
(3) Die Behörde gemäß § 24 Abs. 1 hat unverzüglich den mitwirkenden Be-

hörden den Genehmigungsantrag, die sie betreffenden Projektunterlagen und die 
Umweltverträglichkeitserklärung zur Stellungnahme zu übermitteln. Die mitwir-
kenden Behörden gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 sowie die neben der nach § 24 Abs. 1 
zuständigen Behörde nach den Verwaltungsvorschriften für die Genehmigung 
eines gemäß § 23a oder § 23b UVP-pflichtigen Vorhabens zuständigen Behörden 
haben an der fachlichen und rechtlichen Beurteilung des Vorhabens im erforderli-
chen Ausmaß mitzuwirken und Vorschläge für die erforderlichen Fachbereiche und 
jeweiligen Fachgutachter/innen zu erstatten. 

(4) Dem Umweltanwalt, der Standortgemeinde sowie dem Bundesminister/der 
Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ist 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
lich die Umweltverträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese können dazu 
Stellung nehmen. 
 
 
 
 
 

(5) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im 
Zuge des Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben be-
stimmten Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese 
Mängel durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder 
Ausgleichsmaßnahmen nicht behoben werden können. 

jedenfalls unverzüglich die Umweltverträglichkeitserklärung zu übermitteln. Diese 
können dazu Stellung nehmen. 

(5) Sonstige Formalparteien und Amtsstellen, die nach den anzuwendenden 
Verwaltungsvorschriften zu beteiligen sind, hat die Behörde über das Einlangen 
des Genehmigungsantrages zu informieren. Sind in den anzuwendenden Verwal-
tungsvorschriften Gutachten ausdrücklich vorgesehen, sind diese einzuholen. 

(6) Der Antrag ist in jeder Lage des Verfahrens abzuweisen, wenn sich im 
Zuge des Verfahrens auf unzweifelhafte Weise ergibt, dass das Vorhaben bestimm-
ten Genehmigungsvoraussetzungen in einem Maße zuwiderläuft, dass diese Män-
gel durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, Projektmodifikationen oder Aus-
gleichsmaßnahmen nicht behoben werden können. 

§ 24c. (1) ... 
(2) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen oder Koordinato-

ren/Koordinatorinnen ist zulässig. Es können auch fachlich einschlägige Anstal-
ten, Institute oder Unternehmen als Sachverständige bestellt werden. 
 

(3) Kosten, die der Behörde bei der Durchführung des Umweltverträglich-
keitsprüfungsverfahrens erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für Sachver-
ständige oder Koordinatoren/Koordinatorinnen sind vom Projektwerber/von der 
Projektwerberin zu tragen. Die Behörde kann dem Projektwerber/der Projektwer-
berin durch Bescheid auftragen, diese Kosten, nach Prüfung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit durch die Behörde, direkt zu bezahlen. 

(4) ... 
(5) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat 

 1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens gemäß § 1 Abs. 1 
vorgelegte Umweltverträglichkeitserklärung und andere relevante vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegte Unterlagen nach dem 
Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wis-
senschaften in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau und un-
ter Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 24h aus fachlicher 
Sicht zu bewerten und allenfalls zu ergänzen, 

§ 24c. (1) ... 
(2) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen oder Koordinato-

ren/Koordinatorinnen ist auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 
Abs. 2 und 3 AVG zulässig. Es können auch fachlich einschlägige Anstalten, Insti-
tute oder Unternehmen als Sachverständige bestellt werden. 

(3) Kosten, die der Behörde bei der Durchführung der Verfahren nach diesem 
Bundesgesetz erwachsen, wie Gebühren oder Honorare für Sachverständige oder 
Koordinatoren/Koordinatorinnen, sind vom Projektwerber/von der Projektwerberin 
zu tragen. Die Behörde kann dem Projektwerber/der Projektwerberin durch Be-
scheid auftragen, diese Kosten, nach Prüfung der sachlichen und rechnerischen 
Richtigkeit durch die Behörde, direkt zu bezahlen. 

(4) ... 
(5) Das Umweltverträglichkeitsgutachten hat 

 1. die zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens gemäß § 1 Abs. 1 
vorgelegte Umweltverträglichkeitserklärung und andere relevante vom 
Projektwerber/von der Projektwerberin vorgelegte Unterlagen nach dem 
Stand der Technik und dem Stand der sonst in Betracht kommenden Wis-
senschaften in einer umfassenden und integrativen Gesamtschau und unter 
Berücksichtigung der Genehmigungskriterien des § 24f aus fachlicher 
Sicht zu bewerten und allenfalls zu ergänzen, 

§ 24d. Für Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung im verein-
fachten Verfahren nach diesem Abschnitt durchzuführen ist, hat die nach § 24 
Abs. 1 zuständige Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der Umweltverträg-

§ 24d. Für Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung im verein-
fachten Verfahren nach diesem Abschnitt durchzuführen ist, hat die nach § 24 Abs. 
1 zuständige Behörde, aufbauend auf den im Rahmen der Umweltverträglichkeits-
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lichkeitserklärung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten oder sonstigen 
zum selben Vorhaben oder zum Standort der Behörde vorliegenden Gutachten 
und Unterlagen sowie den eingelangten Stellungnahmen und unter Berücksichti-
gung der Genehmigungskriterien des § 24h, eine zusammenfassende Bewertung 
der Umweltauswirkungen vorzunehmen. § 24c Abs. 2, 3 und 8 gilt mit der Maß-
gabe, dass an Stelle eines Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfas-
sende Bewertung erstellt wird. 

erklärung oder im Verfahren erstellten oder vorgelegten oder sonstigen zum selben 
Vorhaben oder zum Standort der Behörde vorliegenden Gutachten und Unterlagen 
sowie den eingelangten Stellungnahmen und unter Berücksichtigung der Genehmi-
gungskriterien des § 24f, eine zusammenfassende Bewertung der Umweltauswir-
kungen vorzunehmen. § 24c Abs. 2, 3 und 8 gilt mit der Maßgabe, dass an Stelle 
eines Umweltverträglichkeitsgutachtens eine zusammenfassende Bewertung er-
stellt wird. 

§ 24e. (1) Dem Projektwerber/der Projektwerberin, den mitwirkenden Be-
hörden, der Standortgemeinde, dem Umweltanwalt und dem Bundesminister/der 
Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
sind das Umweltverträglichkeitsgutachten oder die zusammenfassende Bewertung 
unverzüglich zu übermitteln. 

(2) Das Umweltverträglichkeitsgutachten (§ 24c) ist unverzüglich bei der 
Behörde und in der Standortgemeinde mindestens vier Wochen lang zur öffentli-
chen Einsicht aufzulegen. Diese Auflage ist in geeigneter Form kundzumachen. 
Die Beteiligten können sich Abschriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten 
Kopien anfertigen lassen. Erforderlichenfalls hat die Behörde der Gemeinde eine 
ausreichende Anzahl von Kopien zur Verfügung zu stellen. § 9 Abs. 2 ist anzu-
wenden. 

§ 24e. (1) Dem Projektwerber/der Projektwerberin, den mitwirkenden Behör-
den, dem Umweltanwalt, dem wasserwirtschaftlichen Planungsorgan und dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft sind das Umweltverträglichkeitsgutachten oder die zusammen-
fassende Bewertung unverzüglich zu übermitteln. 

(2) Das Umweltverträglichkeitsgutachten (§ 24c) ist unverzüglich bei der Be-
hörde und in der Standortgemeinde mindestens vier Wochen lang zur öffentlichen 
Einsicht aufzulegen. Diese Auflage ist in geeigneter Form kundzumachen. § 9 
Abs. 2 und § 44b Abs. 2 zweiter bis vierter Satz AVG sind anzuwenden 



 
 

236 der B
eilagen X

X
IV

. G
P - R

egierungsvorlage - Textgegenüberstellung 
15 von 21 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Entscheidung und Nachkontrolle 

§ 24h. (1) … 
 
 
 

(2) und (3) … 
(4) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Aus-

wirkungen, insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Ver-
lagerungen, unter Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des 
Umweltschutzes, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die 
durch Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Aus-
gleichsmaßnahmen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein 
erträgliches Maß vermindert werden können, ist der Antrag abzuweisen. 
 
 

(5) bis (7) ... 
(8) In den Genehmigungsverfahren nach Abs. 6 haben die nach den anzu-

wendenden Verwaltungsvorschriften und die vom jeweiligen Verfahrensgegens-
tand betroffenen Personen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 Parteistellung. Die im § 19 
Abs. 1 Z 3 bis 6 angeführten Personen haben Parteistellung nach Maßgabe des 
§ 19 mit der Berechtigung, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als 
subjektives Recht im Verfahren wahrzunehmen und Beschwerde an den Verwal-
tungsgerichtshof, Bürgerinitiativen auch an den Verfassungsgerichtshof zu erhe-
ben. Personen gemäß § 19 Abs. 1 Z 7 haben Parteistellung nach Maßgabe des 
§ 19 mit der Berechtigung, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im 
Verfahren wahrzunehmen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu 
erheben. Wurde eine Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren 
durchgeführt, so können Bürgerinitiativen gemäß § 19 Abs. 4 an den Verfahren 
als Beteiligte mit dem Recht auf Akteneinsicht teilnehmen. Für die Genehmi-
gungsverfahren nach Abs. 6 und die Koordination nach Abs. 7 gilt § 24c Abs. 2 
und 3. 
 

(9) bis (11) ... 
(12) Im Verfahren nach § 24 Abs. 1 und 3 sind weiters anzuwenden: § 18a 

Entscheidung 
§ 24f. (1) … 
(1a) Die Zustimmung Dritter ist insoweit keine Genehmigungsvoraussetzung, 

als für den betreffenden Teil des Vorhabens in einer Verwaltungsvorschrift die 
Möglichkeit der Einräumung von Zwangsrechten vorgesehen ist. 

(2) und (3) ... 
(4) Ergibt die Gesamtbewertung, dass durch das Vorhaben und seine Auswir-

kungen, insbesondere auch durch Wechselwirkungen, Kumulierung oder Verlage-
rungen, unter Bedachtnahme auf die öffentlichen Interessen, insbesondere des 
Umweltschutzes, schwerwiegende Umweltbelastungen zu erwarten sind, die durch 
Auflagen, Bedingungen, Befristungen, sonstige Vorschreibungen, Ausgleichsmaß-
nahmen oder Projektmodifikationen nicht verhindert oder auf ein erträgliches Maß 
vermindert werden können, ist der Antrag abzuweisen. Im Rahmen dieser Abwä-
gung sind auch relevante Interessen der Materiengesetze oder des Gemeinschafts-
rechts, die für die Realisierung des Vorhabens sprechen, zu bewerten. 

(5) bis (7) ... 
(8) In den Genehmigungsverfahren nach Abs. 6 haben die nach den anzuwen-

denden Verwaltungsvorschriften und die vom jeweiligen Verfahrensgegenstand 
betroffenen Personen gemäß § 19 Abs. 1 Z 1 Parteistellung. Die im § 19 Abs. 1 Z 3 
bis 6 angeführten Personen haben Parteistellung nach Maßgabe des § 19 mit der 
Berechtigung, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht 
im Verfahren wahrzunehmen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof, 
Bürgerinitiativen auch an den Verfassungsgerichtshof zu erheben. Personen gemäß 
§ 19 Abs. 1 Z 7 und § 19 Abs. 11 haben Parteistellung nach Maßgabe des § 19 mit 
der Berechtigung, die Einhaltung von Umweltschutzvorschriften im Verfahren 
wahrzunehmen und Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Wur-
de eine Umweltverträglichkeitsprüfung im vereinfachten Verfahren durchgeführt, 
so können Bürgerinitiativen gemäß § 19 Abs. 4 an den Verfahren als Beteiligte mit 
dem Recht auf Akteneinsicht teilnehmen. Für die Genehmigungsverfahren nach 
Abs. 6 und die Koordination nach Abs. 7 gilt § 24c Abs. 2 und 3. 
 
 

(9) bis (11) ... 
(12) Im Verfahren nach § 24 Abs. 1 und 3 sind weiters anzuwenden: § 18a 
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(Abschnittsgenehmigungen) mit der Maßgabe, dass für jede einzelne Abschnitts-
genehmigung Abs. 1 bis 11, Abs. 13 und 14 sowie § 16 gilt; § 23 (Kontrollen und 
Duldungspflichten). 

(Abschnittsgenehmigungen) mit der Maßgabe, dass für jede einzelne Abschnitts-
genehmigung Abs. 1 bis 11, Abs. 13 und 14 sowie in Verfahren nach § 24 Abs. 1 
auch § 16 Abs. 1 und 2 gilt; § 23 (Kontrollen und Duldungspflichten). 

Änderung des Projektes 
§ 24g. (1) In einem Genehmigungsverfahren, kann das Vorhaben geändert 

werden, ohne dass die bisher durchgeführten Schritte der Umweltverträglich-
keitsprüfung zu wiederholen sind, soweit 
 1. und 2. ... 

(2) ... 

Änderung vor Zuständigkeitsübergang 
§ 24g. (1) Vor Zuständigkeitsübergang nach § 24h Abs. 3 kann das Vorhaben 

geändert werden, ohne dass die bisher durchgeführten Schritte der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung zu wiederholen sind, soweit 
 1. und 2. ... 

(2) ... 
(3) Auf Änderungen einer Genehmigung (§ 24f Abs. 6) sind die Genehmi-

gungsvoraussetzungen gemäß § 24f anzuwenden. 
 

§ 24h. ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(16) Die Behörde gemäß § 24 Abs. 1 hat gemeinsam mit den mitwirkenden 
Behörden das Vorhaben frühestens drei Jahre, spätestens fünf Jahre nach Ver-
kehrsfreigabe daraufhin zu überprüfen, ob die Genehmigungsbescheide eingehal-
ten werden und ob die Annahmen und Prognosen der Umweltverträglichkeitsprü-
fung mit den tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt über-

Fertigstellung, Zuständigkeitsübergang, Kontrollen 
§ 24h. (1) Die Fertigstellung des Vorhabens ist den Behörden vor der Inbe-

triebnahme vom Projektwerber/von der Projektwerberin anzuzeigen. Sollen Teile 
des Vorhabens in Betrieb genommen werden, so ist deren Fertigstellung anzuzei-
gen. 

(2) Die Behörden können nach Einlangen der Anzeige gemäß Abs. 1 das Vor-
haben darauf überprüfen, ob es der Genehmigung entspricht oder in Anwendung 
des § 24g Abs. 1 geringfügige Abweichungen genehmigen. 

(3) Mit Verkehrsfreigabe des Vorhabens geht die Zuständigkeit der Behörden 
nach § 24 Abs. 1 und 3 auf die nach den Verwaltungsvorschriften zur Vollziehung 
der für die Genehmigungen nach den §§ 24f und 24g relevanten Vorschriften zu-
ständigen Behörden über. Wurde ein Antrag auf Genehmigung geringfügiger Ab-
weichungen nach Abs. 2 gestellt, erfolgt der Zuständigkeitsübergang jedoch nicht 
vor Rechtskraft des entsprechenden Bescheides. 

(4) Die Zuständigkeit zur Vollziehung und Überwachung der Einhaltung der 
Genehmigungsbescheide richtet sich ab dem Zuständigkeitsübergang gemäß Abs. 3 
nach den angewendeten Verwaltungsvorschriften und § 24f Abs. 6. 

(5) Die Behörde gemäß § 24 Abs. 1 hat gemeinsam mit den mitwirkenden Be-
hörden das Vorhaben frühestens drei Jahre, spätestens fünf Jahre nach Verkehrs-
freigabe daraufhin zu überprüfen, ob die Genehmigungsbescheide eingehalten 
werden und ob die Annahmen und Prognosen der Umweltverträglichkeitsprüfung 
mit den tatsächlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt übereinstim-
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einstimmen. Die Ergebnisse der Nachkontrolle sind den mitwirkenden Behörden 
und dem Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft zu übermitteln. 

men. Die Ergebnisse der Nachkontrolle sind den mitwirkenden Behörden und dem 
Bundesminister/der Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft zu übermitteln. 

(6) Die zuständigen Behörden haben die Beseitigung von im Rahmen der 
Überprüfung nach Abs. 2 oder der Nachkontrolle wahrgenommenen Mängeln und 
Abweichungen zu veranlassen. 

(7) Für die Verfahren nach Abs. 2 und 5 gelten § 23 und § 24c Abs. 2 und 3. 
§ 24l. (1) Der Genehmigungsinhaber hat die wasserwirtschaftliche Aspekte 

betreffenden Daten sowie die Ergebnisse einer ihm bescheidgemäß vorgeschrie-
benen und von ihm durchgeführten Immissionsüberwachung zu sammeln, erfor-
derlichenfalls zu bearbeiten und in geeigneter Form der Landesregierung, nach 
Übergang der Zuständigkeit gemäß § 22 dem Landeshauptmann zu übermitteln. 
Durch Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird näher bestimmt, für welche 
Daten dies gilt, und in welcher Weise diese Daten zu bearbeiten und zu übermit-
teln sind. 

§ 24l. (1) Der Genehmigungsinhaber hat die wasserwirtschaftliche Aspekte 
betreffenden Daten sowie die Ergebnisse einer ihm bescheidgemäß vorgeschriebe-
nen und von ihm durchgeführten Immissionsüberwachung zu sammeln, erforderli-
chenfalls zu bearbeiten und in geeigneter Form der Landesregierung, nach Über-
gang der Zuständigkeit gemäß § 21 dem Landeshauptmann zu übermitteln. Durch 
Verordnung des Bundesministers/der Bundesministerin für Land- und Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wird näher bestimmt, für welche Daten dies 
gilt, und in welcher Weise diese Daten zu bearbeiten und zu übermitteln sind. 
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Behörden 

§ 39. (1) Für die Verfahren nach dem ersten und zweiten Abschnitt ist die 
Landesregierung zuständig. Die Zuständigkeit der Landesregierung erstreckt sich 
auf alle Ermittlungen, Entscheidungen und Überwachungen nach den gemäß § 5 
Abs. 1 betroffenen Verwaltungsvorschriften und auf Änderungen gemäß § 18b. 
Sie erfasst auch die Vollziehung der Strafbestimmungen. Die Landesregierung 
kann mit der Durchführung des Verfahrens, einschließlich Verfahren gemäß § 45, 
ganz oder teilweise die Bezirksverwaltungsbehörde betrauen und diese auch er-
mächtigen, in ihrem Namen zu entscheiden. Gesetzliche Mitwirkungs- und Anhö-
rungsrechte werden dadurch nicht berührt. 
 

(2) In Verfahren nach dem zweiten Abschnitt beginnt die Zuständigkeit der 
Landesregierung mit der Rechtskraft einer Entscheidung gemäß § 3 Abs. 7, dass 
für ein Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz 
durchzuführen ist, oder sonst mit dem Antrag auf ein Vorverfahren gemäß § 4 
oder, wurde kein solcher Antrag gestellt, mit Antragstellung gemäß § 5. Ab die-
sem Zeitpunkt ist in den Angelegenheiten gemäß Abs. 1 die Zuständigkeit der 
nach den Verwaltungsvorschriften sonst zuständigen Behörden auf die Mitwir-
kung an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes eingeschränkt. Die Zuständigkeit 
der Landesregierung endet zu dem in § 22 bezeichneten Zeitpunkt. 

Behörden und Zuständigkeit 
§ 39. (1) Für die Verfahren nach dem ersten und zweiten Abschnitt ist die 

Landesregierung zuständig. Die Zuständigkeit der Landesregierung erstreckt sich 
auf alle Ermittlungen, Entscheidungen und Überwachungen nach den gemäß § 5 
Abs. 1 betroffenen Verwaltungsvorschriften und auf Änderungen gemäß § 18b. Sie 
erfasst auch die Vollziehung der Strafbestimmungen. Die Landesregierung kann 
die Zuständigkeit zur Durchführung des Verfahrens, einschließlich der Verfahren 
gemäß Abs. 4 und § 45, und zur Entscheidung ganz oder teilweise die Bezirksver-
waltungsbehörde übertragen. Gesetzliche Mitwirkungs- und Anhörungsrechte 
werden dadurch nicht berührt. 
 

(2) In Verfahren nach dem zweiten Abschnitt beginnt die Zuständigkeit der 
Landesregierung mit der Rechtskraft einer Entscheidung gemäß § 3 Abs. 7, dass 
für ein Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach diesem Bundesgesetz 
durchzuführen ist, oder sonst mit dem Antrag auf ein Vorverfahren gemäß § 4 
oder, wurde kein solcher Antrag gestellt, mit Antragstellung gemäß § 5. Ab diesem 
Zeitpunkt ist in den Angelegenheiten gemäß Abs. 1 die Zuständigkeit der nach den 
Verwaltungsvorschriften sonst zuständigen Behörden auf die Mitwirkung an der 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes eingeschränkt. Die Zuständigkeit der Landes-
regierung endet, außer in den im § 21 Abs. 4 zweiter Satz genannten Fällen, zu 
dem in § 21 bezeichneten Zeitpunkt. 

§ 40. (1) In den Angelegenheiten des ersten und zweiten Abschnittes ist der 
Umweltsenat, auch im Fall einer Delegation gemäß § 39 Abs. 1 dritter Satz, Beru-
fungsbehörde und sachlich in Betracht kommende Oberbehörde im Sinn der §§ 5, 
68 und 73 AVG. Er entscheidet auch über Wiederaufnahmsanträge nach § 69 
AVG. 

§ 40. (1) In den Angelegenheiten des ersten und zweiten Abschnittes ist der 
Umweltsenat, auch im Fall einer Delegation gemäß § 39 Abs. 1 vierter Satz, nicht 
jedoch in Verfahren gemäß § 45, Berufungsbehörde und sachlich in Betracht 
kommende Oberbehörde im Sinn der §§ 5, 68 und 73 AVG. Er entscheidet auch 
über Wiederaufnahmsanträge nach § 69 AVG. 

§ 41. Die in § 9 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 2, § 17 Abs. 7 und § 24h Abs. 4 ge-
regelten Aufgaben der Gemeinden sind im übertragenen, die sonstigen in diesem 
Bundesgesetz geregelten Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

§ 41. Die in § 9 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 2, § 17 Abs. 7 und § 24f Abs. 13 ge-
regelten Aufgaben der Gemeinden sind im übertragenen, die sonstigen in diesem 
Bundesgesetz geregelten Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen. 

§ 42. ... § 42. ... 
 Fortbetriebsrecht 

§ 42a. Wird ein Genehmigungsbescheid nach dem 2. Abschnitt dieses Bun-
desgesetzes vom Verwaltungsgerichtshof aufgehoben, so darf das Vorhaben bis zur 
Rechtskraft des Ersatzbescheides, längstens jedoch ein Jahr, entsprechend dem 
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aufgehobenen Genehmigungsbescheid weiter betrieben werden. Dies gilt nicht, 
wenn der Verwaltungsgerichtshof der Beschwerde, die zur Aufhebung des Geneh-
migungsbescheides führte, die aufschiebende Wirkung zuerkannt hatte. 

§ 43. (1) Der/die Bundesminister/in für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft hat eine UVP-Dokumentation einzurichten, in der die nach 
diesem Bundesgesetz und nach anderen Bundesgesetzen durchgeführten Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen erfasst werden. Der/die Bundesminister/in für Land- 
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann sich dafür der Umwelt-
bundesamt GmbH bedienen. Die Dokumentation hat insbesondere die Feststel-
lungsentscheidungen (§§ 3 Abs. 7, 24 Abs. 3), die Umweltverträglichkeitserklä-
rung des Projektwerbers/der Projektwerberin, die wichtigsten Ergebnisse des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens oder der zusammenfassenden Bewertung, die 
wesentlichen Inhalte und Gründe der Entscheidung(en) und die Ergebnisse der 
Nachkontrolle zu enthalten. Diese Unterlagen sind dem Bundesminister/der Bun-
desministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft von 
den zuständigen Behörden zu übermitteln. 

§ 43. (1) Der/die Bundesminister/in für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft hat eine UVP-Dokumentation einzurichten, in der die nach 
diesem Bundesgesetz und nach anderen Bundesgesetzen durchgeführten Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen erfasst werden. Der/die Bundesminister/in für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann sich dafür der Umweltbundes-
amt GmbH bedienen. Die Dokumentation hat insbesondere die Feststellungsent-
scheidungen (§§ 3 Abs. 7, 24 Abs. 5), die Umweltverträglichkeitserklärung des 
Projektwerbers/der Projektwerberin, die wichtigsten Ergebnisse des Umweltver-
träglichkeitsgutachtens oder der zusammenfassenden Bewertung, die wesentlichen 
Inhalte und Gründe der Entscheidung(en) und die Ergebnisse der Nachkontrolle 
sowie Angaben über die jedes Jahr durchgeführten Verfahren mit Art, Zahl und 
Verfahrensdauer zu enthalten. Diese Unterlagen sind dem Bundesminister/der 
Bundesministerin für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
von den zuständigen Behörden zu übermitteln. 

§ 45. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Behörde zu bestrafen mit einer Geldstrafe 
 1. bis zu € 30 000, wer ein UVP-pflichtiges Vorhaben (§§ 3, 3a, 23a und 

23b) ohne die nach diesem Bundesgesetz erforderliche Genehmigung 
(§§ 17 und 24 Abs. 1) durchführt oder betreibt; 

 2. bis zu € 15 000, wer 
  
 
 
 a) Nebenbestimmungen (Auflagen und sonstige Pflichten) nach § 17 

Abs. 2 bis 4 und 6 oder § 20 Abs. 4 nicht einhält, 
  
 b) der Anzeigepflicht gemäß § 20 Abs. 1 nicht nachkommt, 
 
 c) entgegen § 23 Abs. 1 und 2 Erhebungen, Kontrollen oder Probenah-

men nicht ermöglicht oder behindert oder Auskünfte nicht erteilt oder 
verlangte Unterlagen nicht zur Verfügung stellt. 

§ 45. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Ge-
richte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und ist von der Behörde zu bestrafen mit einer Geldstrafe 
 1. bis zu € 35 000, wer ein UVP-pflichtiges Vorhaben (§§ 3, 3a, 23a und 

23b) ohne die nach diesem Bundesgesetz erforderliche Genehmigung 
(§§ 17, 24f) durchführt oder betreibt; 

 2. bis zu € 17 500, wer 
 a) das genehmigte Vorhaben nicht projektskonform oder ohne die erfor-

derliche Änderungsgenehmigung (§§ 18b, 24g Abs. 3) durchführt oder 
betreibt, 

 b) Nebenbestimmungen (Auflagen und sonstige Pflichten) nach § 17 Abs. 
2 bis 4 und 6, § 20 Abs. 4, § 24f Abs. 1, 2, 3, 5 und 6 sowie § 24h 
Abs. 2 nicht einhält, 

 c) der Anzeigepflicht gemäß § 20 Abs. 1 oder § 24h Abs. 1 nicht nach-
kommt, 

 d) entgegen § 23 Abs. 1 und 2 Erhebungen, Kontrollen oder Probenahmen 
nicht ermöglicht oder behindert oder Auskünfte nicht erteilt oder ver-
langte Unterlagen nicht zur Verfügung stellt. 
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§ 46. (1) bis (17) ... 
(18) Für das In-Kraft-Treten durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2004 

neu gefasster oder eingefügter einfachgesetzlicher Bestimmungen, für das Außer-
Kraft-Treten durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener einfachgesetzlicher 
Bestimmungen sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes: 
 1. Die §§ 1 Abs. 2, § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 4, 5 und  7, § 3a, § 5 Abs. 1, § 7 

Abs. 1, § 9 Abs. 3 bis 5, § 10, § 12 Abs. 4, § 17, § 18, § 18a, § 18b, § 19 
Abs. 1, 3, 4, 6 und 8 bis 10, § 20 Abs. 2, § 22, § 23a bis § 24h, § 24i bis 
§ 24l, § 39, § 41, § 45 und § 47 sowie der Vorspann zu Anhang 1 und 
Z 1, 2, 9 bis 15, 17 bis 19, 21, 24 bis 26, 43, 61, 63, 64, 79, 80, 82 des 
Anhanges 1 samt Fußnoten 1a, 2, 3, 3a, 4, 4a und 15 und der Anhang 
2 treten am 1. Jänner 2005 in Kraft. 

 2. Zugleich mit dem In-Kraft-Treten der in Z 1 genannten Bestimmungen 
treten § 24f, Z 38 des Anhanges 1 sowie die Fußnoten 6, 11 und 21 in 
Anhang 1 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 89/2000, 
BGBl. I Nr. 151/2001 und BGBl. I Nr. 50/2002 außer Kraft. 

 2a. § 19 Abs. 10 letzter Satz tritt am 1. Juni 2006 für Vorhaben außer Kraft, 
für die ein vereinfachtes Verfahren durchzuführen ist. Zu diesem Zeit-
punkt anhängige Verfahren sind nach der am 31. Mai 2006 geltenden 
Rechtslage zu Ende zu führen. 

 3. bis 5. ... 
(19) ... 

§ 46. (1) bis (17) ... 
(18) Für das In-Kraft-Treten durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 153/2004 

neu gefasster oder eingefügter einfachgesetzlicher Bestimmungen, für das Außer-
Kraft-Treten durch dasselbe Bundesgesetz aufgehobener einfachgesetzlicher Be-
stimmungen sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes: 
 1. Die §§ 1 Abs. 2, § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 4, 5 und  7, § 3a, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 

1, § 9 Abs. 3 bis 5, § 10, § 12 Abs. 4, § 17, § 18, § 18a, § 18b, § 19 Abs. 1, 
3, 4, 6 und 8 bis 10, § 20 Abs. 2, § 22, § 23a bis § 24h, § 24i bis § 24l, 
§ 39, § 41, § 45 und § 47 sowie der Vorspann zu Anhang 1 und Z 1, 2, 9 
bis 15, 17 bis 19, 21, 24 bis 26, 43, 61, 63, 64, 79, 80, 82 des Anhanges 1 
samt Fußnoten 1a, 2, 3, 3a, 4, 4a und 15 und der Anhang 2 treten am 
1. Jänner 2005 in Kraft. 

 2. Zugleich mit dem In-Kraft-Treten der in Z 1 genannten Bestimmungen 
treten § 24f, Z 38 des Anhanges 1 sowie die Fußnoten 6, 11 und 21 in An-
hang 1 dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 89/2000, BGBl. 
I Nr. 151/2001 und BGBl. I Nr. 50/2002 außer Kraft. 

 
 
 
 
 
 3. bis 5. ... 

(19) ... 
(20) Für das Inkrafttreten durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XX neu gefass-

ter oder eingefügter Bestimmungen sowie für den Übergang zur neuen Rechtslage 
gilt Folgendes: 
 1. Die §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 und 3,  6 Abs. 1 und 2, 23b Abs. 2, 24 

Abs. 7, 24a Abs. 3 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
XX sind auf Vorhaben nicht anzuwenden, für die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Novelle ein Genehmigungsverfahren nach diesem Bun-
desgesetz anhängig ist. 

 2. § 19 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX ist in 
Verfahren nicht anzuwenden, in welchen vor dem Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Novelle die öffentliche Auflage gemäß § 9 dieses Bundesgeset-
zes bereits eingeleitet wurde. 
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 3. § 24 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX ist auf 

Vorhaben nicht anzuwenden, für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Novelle bereits ein Feststellungsverfahren nach bisheriger Rechtslage 
anhängig ist. 

 4. Auf Vorhaben des Anhanges 1, die erstmals unter den Anwendungsbe-
reich dieses Bundesgesetzes fallen und für die zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX ein nach den Verwaltungsvor-
schriften erforderliches Genehmigungsverfahren anhängig ist, ist dieses 
Bundesgesetz nicht anzuwenden, sofern nicht der Projektwerber/die Pro-
jektwerberin bei der Landesregierung die Durchführung der Umweltver-
träglichkeitsprüfung und des konzentrierten Genehmigungsverfahrens 
bzw. eine Einzelfallprüfung beantragt. 

 5. Auf Vorhaben des Anhanges 1, die nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. XX nicht mehr unter den Anwendungsbereich dieses Bundes-
gesetzes fallen und für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Novelle 
bereits ein Genehmigungsverfahren nach diesem Bundesgesetz anhängig 
ist, ist dieses Bundesgesetz in seiner novellierten Fassung weiterhin anzu-
wenden. 

 6. Auf Vorhaben, auf die gemäß Abs. 18 Z 5 und Abs. 19 der dritte Abschnitt 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 153/2004 nicht anzuwen-
den ist, findet auch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XX keine Anwendung. 

 


